
108 IV.Gesundheitsfürsorge und soziale Fürsorge

18.Heime der Sozialfürsorge*1955 bis 1960 ;nach Bezirken 1960
stand 31 .Dezember

Helme der Sozialfürsorge

Ohne nichtstaatlichc Einrichtungen im Bezirk Dresden .

19.Von der Sozialversicherung für Versicherte und deren Angehörige
bezahlte Kuren 1951 bis 1960

D 1953 ohne die in staatlichen Einrichtungen—insbesondere Staatsbad Elster—durchgeführten Ilcilkurcn. — ®)Ohno
den Personenkreis,der laut Verordnung vom 2.März 1950 aus der Sozialversicherung ausgeschieden ist und seitdem von der
Deutschen Versicherungsanstalt betreut wird(Bauern,Handwerker,selbständig Erwerbstätige und Unternehmer,freibörufJich Tätige)-
— ®)Einschließlich der von der Deutschen Versicherungsanstalt und von der Vereinigten Großberliner Vcrslcherunganstalt bezahltetKuren.


